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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

die Familiengenossenschaft erfreut sich vor allem in 

den sozialen Medien großer Beliebtheit und wird als 

Gestaltungsmodell gehandelt. Wir befassen uns mit 

den Risiken, die mit diesem Modell verbunden sind. 

Zudem beleuchten wir, warum der Gewinn aus dem 

Verkauf teurer Wirtschaftsgüter des Alltagsge-

brauchs nicht als privates Veräußerungsgeschäft zu 

besteuern ist. Der Steuertipp zeigt, dass Arbeitgeber 

die Kosten für die Verabschiedung ihrer Mitarbeiter 

ohne lohnsteuerliche Konsequenzen übernehmen 

können, solange die Veranstaltung als betriebliche 

Feierlichkeit ausgestaltet ist. 

PRIVATE LEBENSFÜHRUNG 

Familiengenossenschaften bergen  

steuerliche Risiken 

Seit den letzten Jahren entstehen immer mehr Genos-

senschaften, deren Mitglieder (fast) ausschließlich 

Familienangehörige sind. Auffällig ist, dass sie regel-

mäßig Aufwendungen tätigen, die der privaten Lebens-

führung ihrer Mitglieder zumindest zugutekommen. Die 

Investitionen reichen von Fahrzeugen und Wochen-

endausflügen über Urlaubsreisen und Restaurantbe-

suche bis hin zu Haustieren, Sportbooten oder Baupro-

jekten wie Garagen, Saunen und Swimmingpools. Die 

Beteiligten argumentieren, diese Aufwendungen seien 

als Betriebsausgaben abzugsfähig, da sie der Förde-

rung der Mitglieder dienen. Folglich sei auch die Vor-

steuer in voller Höhe abzugsfähig.  

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat sich zur 

steuerrechtlichen Behandlung von Familiengenossen-

schaften geäußert: Auch bei Genossenschaften gelten 

hinsichtlich der Körperschaftsteuer die Grundsätze zur 

verdeckten Gewinnausschüttung (vGA). Danach 

sind Aufwendungen für die private Lebensführung der 

Mitglieder als vGA einzustufen. Die Förderung der Mit-

glieder muss „durch gemeinschaftlichen Geschäftsbe-

trieb“ erfolgen. Reine - selbst satzungsgemäße - Ver-

mögenszuwendungen, die die Genossenschaft schwä-

chen oder Mitgliedern private Vorteile verschaffen, er-

füllen diesen Tatbestand nicht.  

Ordentliche und gewissenhafte Geschäftsführer wür-

den solche Leistungen nicht gewähren. 

Leistungen, die ausschließlich der privaten Lebensfüh-

rung dienen, fallen in den unternehmensfremden Be-

reich und sind nicht vorsteuerabzugsfähig. Maßgeb-

lich ist nicht die Satzung der Genossenschaft, sondern 

ob die Leistung für eine unternehmerische Tätigkeit 

bezogen wird. 

Hinweis: Das Modell Familiengenossenschaft verfolgt 

das Ziel, private Ausgaben dem betrieblichen Bereich 

zuzuordnen und damit von der Steuer abzusetzen. Die 

Finanzämter und die Finanzgerichte beurteilen diese 

Form der Steuergestaltung sehr kritisch. Auch der 

Vorwurf der Steuerhinterziehung steht im Raum. Nut-

zen Sie unser Beratungsangebot hinsichtlich dieser Ri-

siken! 

VERÄUSSERUNGSGESCHÄFT 

Luxuswohnmobil kann Gegenstand  

des täglichen Gebrauchs sein 

Wertsteigerungen aus dem Verkauf von Wirtschaftsgü-

tern des Privatvermögens sind als privater Veräuße-

rungsgewinn zu versteuern, wenn zwischen Kauf und 

Verkauf nicht mehr als ein Jahr liegt (bei Grundstücken 

beträgt die Frist zehn Jahre). 
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Davon ausgenommen sind Gegenstände des täglichen 

Gebrauchs, so dass zum Beispiel der (gewinnbringen-

de) Verkauf eines privaten Pkw auch innerhalb der 

Jahresfrist keinen steuerpflichtigen Spekulationsge-

winn auslöst.  

Laut Bundesfinanzhof ist auch der Gewinn bzw. Ver-

lust aus dem Verkauf teurer Wirtschaftsgüter des All-

tagsgebrauchs (hier: ein Wohnmobil für ca. 

323.000 €) nicht als privates Veräußerungsgeschäft zu 

besteuern. Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind 

Wirtschaftsgüter, die objektiv betrachtet vorrangig zur 

Nutzung angeschafft sind und dem Wertverzehr unter-

liegen oder kein Wertsteigerungspotential aufweisen. 

Eine tägliche Nutzung oder eine ausschließliche 

Selbstnutzung ist nicht erforderlich. 

GUTSCHEINE 

Setzt die Pauschalierung eine Mindestanzahl von 

Mitarbeitern voraus? 

Arbeitgeber können die Lohnsteuer bei bestimmten 

Zuwendungen pauschal erheben. Voraussetzung hier-

für ist, dass der Arbeitgeber einer „größeren Zahl“ 

von Mitarbeitern sonstige Bezüge gewährt hat. Das Fi-

nanzgericht Münster (FG) hat sich mit der Frage aus-

einandergesetzt, wie groß die Anzahl der Mitarbeiter 

sein muss. 

Der Kläger führte einen Gewerbebetrieb und beschäf-

tigte in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 

24 Arbeitnehmer. Am 16.02.2022 schloss er insgesamt 

16 „SteuersparCard-Abonnements“ zum 01.03.2022 ab 

und wandte diese in Form von Gutscheincodes monat-

lich 16 Arbeitnehmern zusätzlich zum regulären Ar-

beitslohn zu. Der Kläger nahm insoweit keine Lohn-

versteuerung vor. Zudem stellte er 16 Mitarbeitern im 

Januar 2022 eine „Bank Karte Extrageld“ zur Verfü-

gung, für die eine Lohnversteuerung ebenfalls aus-

blieb. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung kam 

der Prüfer zu dem Ergebnis, dass es sich bei beiden 

Zuwendungen um Einnahmen in Geld handele, die den 

lohnsteuerpflichtigen Einnahmen hinzuzurechnen sei-

en. Die Versteuerung erfolgte daraufhin pauschal mit 

25 %. 

Nach Ansicht des FG war eine pauschale Versteue-

rung im Streitfall jedoch nicht möglich. Das Finanzamt 

könne zwar auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, 

dass die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz er-

hoben werde, wenn in einer größeren Zahl von Fällen 

Lohnsteuer deswegen nachzuerheben sei, weil der Ar-

beitgeber sie nicht vorschriftsmäßig einbehalten habe. 

Zur Ermittlung des Pauschsteuersatzes sei dann ein 

durchschnittlicher Steuersatz unter Zugrundelegung 

der durchschnittlichen Jahresarbeitslöhne und der 

durchschnittlichen Jahreslohnsteuer in jeder Steuer-

klasse für die begünstigten Arbeitnehmer zu berech-

nen.  

Allerdings ist laut FG grundsätzlich erst ab 20 Arbeit-

nehmern von einer „größeren Zahl von Fällen“ auszu-

gehen. Bei bis zu 20 Arbeitnehmern sei es durchaus 

möglich, die individuellen Besteuerungsmerkmale 

der Arbeitnehmer zu bestimmen und danach die Lohn-

steuer zu erheben und festzusetzen. 

Hinweis: Nur ausnahmsweise lässt die Finanzverwal-

tung „unter Berücksichtigung der besonderen Verhält-

nisse des Arbeitgebers“ eine Pauschalierung bei weni-

ger als 20 Arbeitnehmern zu. 

OPTIONSVERSCHONUNG 

Entnahmen können nicht mit Einlagen verrechnet 

werden 

Kennen Sie den Begriff Überentnahmen? Darunter 

versteht man den Betrag, um den die Entnahmen ei-

nes Unternehmers seine Einlagen und die ihm zuzu-

rechnenden Gewinne übersteigen. Dem Unternehmen 

werden also mehr Mittel entnommen, als eingelegt 

oder erwirtschaftet wurden. Diese Überentnahmen 

können sich negativ auswirken. So kann bei der Ge-

winnermittlung ein Teil der Schuldzinsen nicht mehr 

abgezogen werden. Das Finanzgericht Münster (FG) 

hat entschieden, in welchem Umfang Überentnahmen 

die Schenkungsteuer beeinflussen. 

Der Kläger, sein Bruder und sein Vater waren zu je ei-

nem Drittel Kommanditisten einer KG. Die Komple-

mentär-GmbH hielt allein der Vater. Am 22.09.2014 

übertrug der Vater dem Kläger und dessen Bruder je-

weils hälftig seinen Anteil an der KG und jeweils 49 % 

der Anteile an der GmbH. Am 31.07.2015 schenkte er 

seinen Söhnen zudem jeweils 400.000 €. Ende 2015 

gründeten die drei eine weitere Gesellschaft, eine 

Grundbesitz-KG (KG2), mit den gleichen Beteiligungs-

verhältnissen wie bei der ursprünglichen KG. Die KG2 

vermietete unter anderem das Betriebsgrundstück an 

die KG. Im Mai 2016 ergingen die Schenkungsteuer-

bescheide an die Brüder. 

Für die Schenkung der Beteiligungen wurde die Op-

tionsverschonung geltend gemacht, so dass sich eine 

Steuer von 0 € ergab. Im Januar 2023 informierten der 

Kläger und sein Bruder das Finanzamt über steuer-

schädliche Überentnahmen. Das Finanzamt sollte aus 

Billigkeitsgründen Einlagen in die KG2 berücksichtigen, 

die zum großen Teil aus den Entnahmen aus der KG 

gespeist wurden und der Gebäudeherstellung und An-

schaffung einer Maschine gedient hatten. Das Finanz-

amt lehnte dies jedoch ab. 

Das FG hat die Klage als unbegründet abgewiesen. 

Der Erwerber hatte innerhalb von sieben Jahren Ent-

nahmen getätigt, die die Summe seiner Einlagen und 

der ihm zuzurechnenden Gewinnanteile seit dem Er-

werb um mehr als 150.000 € übersteigen. In einem 

solchen Fall entfallen die Begünstigungen für Betriebs-

vermögen rückwirkend.  
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Nach den Erbschaftsteuer-Richtlinien ist diese Grenze 

für jeden Betrieb gesondert zu prüfen. Laut FG ent-

spricht es nicht dem Sinn und Zweck der Vorschrift, 

Überentnahmen im Rahmen einer mitunternehmeri-

schen Betriebsaufspaltung bei dem Betriebsunterneh-

men als unschädlich anzusehen, soweit sie bei dem 

Besitzunternehmen eingelegt und dort für Investitionen 

in begünstigtes Vermögen genutzt werden. 

Hinweis: Die Revision wurde zugelassen. 

KETTENÜBERTRAGUNG 

So funktioniert die Geschäfts- 

veräußerung im Ganzen 

Vor allem bei mehrstufigen Unternehmensübertragun-

gen - Durchgangserwerben - stellt sich die Frage: 

Liegt eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung im 

Ganzen vor oder eine steuerbare Lieferung? Der Bun-

desfinanzhof hat 2024 entschieden, dass für eine Ge-

schäftsveräußerung im Ganzen im Fall eines Durch-

gangserwerbs der Zwischenerwerber nicht Unterneh-

mer sein muss. Maßgeblich ist, dass die Übertragung 

an einen Unternehmer für dessen Unternehmen er-

folgt. Entscheidend ist also, dass der Letzterwerber  

- und nicht der Zwischenerwerber - Unternehmer ist. 

Das Bundesfinanzministerium hat diese Rechtspre-

chung in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass über-

nommen. 

Hinweis: Ein Durchgangserwerb liegt vor, wenn die 

Weiterübertragung von Anfang an vertraglich festge-

legt ist und durch den Zwischenerwerber keine eigen-

ständige Nutzung oder wesentliche Umgestaltung, 

sondern lediglich die organisatorische Weiterleitung er-

folgt. Eine eigenständige Nutzung oder freie Entschei-

dung über den Weiterverkauf spricht gegen einen 

Durchgangserwerb. 

Die neue Verwaltungsauffassung bringt spürbare Er-

leichterungen. Mehrstufige Übertragungsketten können 

insgesamt als nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung 

im Ganzen zu beurteilen sein. Zugleich gewinnt die 

Vertragsgestaltung an Bedeutung: Insbesondere soll-

te die Weiterübertragungsverpflichtung klar dokumen-

tiert sein. Betroffen sind zum Beispiel Infrastrukturpro-

jekte, langfristige Konzessionsmodelle und Immobilien-

transaktionen mit Vermietungsunternehmen. 

GMBH 

Wann arbeitnehmerfinanzierte  

Pensionszusagen anerkannt werden 

Der Bundesfinanzhof hat die steuerliche Anerkennung 

arbeitnehmerfinanzierter Pensionszusagen für ange-

stellte GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer in ei-

nigen Punkten erleichtert.  

 

 

Wird die einem Geschäftsführer zugesagte Pension 

ausschließlich durch Umwandlung des für die Ge-

schäftsführertätigkeit vereinbarten Entgelts finanziert, 

ist die Zusage grundsätzlich steuerlich anzuerkennen. 

Das gilt auch, wenn sie ohne Einhaltung einer Probe-

zeit und unmittelbar oder kurz nach Neugründung der 

Gesellschaft erteilt worden ist. Voraussetzung ist je-

doch, dass für den Arbeitgeber kein signifikantes Risi-

ko besteht, die künftigen Versorgungsansprüche des 

Geschäftsführers mitfinanzieren zu müssen (z.B. auf-

grund der Gewährung einer Garantieverzinsung, die 

über dem risikoarmen Marktzins liegt). 

VERZINSUNG 

Wenn eine Pensionszusage auf einer Entgeltum-

wandlung beruht 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die steuerliche Aner-

kennung von Pensionszusagen zugunsten zweier bei 

einer GmbH angestellter Gesellschafter auf den Prüf-

stand gestellt. Fraglich war, ob ein vereinbarter Zins-

satz von 6 % bei durch Entgeltumwandlung finanzier-

ten Versorgungszusagen als verdeckte Gewinnaus-

schüttung (vGA) qualifiziert werden kann. 

Die Betriebsrenten sollten im Streitfall so finanziert 

werden, dass die Gesellschafter zugunsten der Renten 

auf einen Teil ihrer Arbeitslöhne (Urlaubs- und Weih-

nachtsgeld) verzichten (Entgeltumwandlung). Die 

GmbH verpflichtete sich, den so aufzubauenden Kapi-

talstock mit 6 % pro Jahr zu verzinsen. Die arbeitge-

berfinanzierten Pensionszusagen gesellschaftsfremder 

Arbeitnehmer wurden nur mit 3 % pro Jahr verzinst. 

Das Finanzamt sah daher den Zinssatz, der den ange-

stellten Gesellschaftern zugebilligt worden war, als 

überhöht an. Es behandelte die von der GmbH für die 

künftigen Renten gebildeten Rückstellungen als vGA, 

soweit die Verzinsung mehr als 3 % pro Jahr betragen 

hatte. 

Der BFH ist dieser Rechtsauffassung jedoch nicht ge-

folgt. Eine auf einer Entgeltumwandlung beruhende 

Pensionszusage, bei der der Kapitalstock vom Arbeit-

geber mit einem den risikoarmen Marktzins überstei-

genden Satz zu verzinsen ist, wird zwar nicht mehr 

ausschließlich vom Arbeitnehmer finanziert. Grund-

sätzlich sind aber auch auf diese Weise mischfinan-

zierte Versorgungszusagen steuerlich anzuerkennen, 

wenn die Gesamtausstattung der Arbeitnehmer an-

gemessen ist. Zur Gesamtausstattung gehören neben 

den Rentenanwartschaften insbesondere der monatli-

che Arbeitslohn sowie sonstige arbeitgeberseitige Zu-

wendungen (z.B. die Zurverfügungstellung eines Pkw 

für Privatfahrten). 

Hinweis: Das Finanzgericht (FG) hatte nicht ausrei-

chend geprüft, ob die Gesamtausstattungen der Ar-

beitnehmer angemessen waren. Daher hat der BFH 

die Sache an das FG zurückverwiesen. 
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STEUERTIPP 

Feier des Arbeitgebers löst keinen steuerpflichti-

gen Arbeitslohn aus 

Trägt der Arbeitgeber die Aufwendungen für einen 

Empfang anlässlich der Verabschiedung eines Arbeit-

nehmers in den Ruhestand, führt dies laut Bundesfi-

nanzhof (BFH) bei dem Ausscheidenden nicht zu steu-

erpflichtigem Arbeitslohn. Voraussetzung ist, dass es 

sich bei der Veranstaltung um ein Fest des Arbeitge-

bers handelt. 

Geklagt hatte ein Geldinstitut, das einen Empfang in 

seinen Geschäftsräumen veranstaltet hatte, um den 

scheidenden Vorstandsvorsitzenden zu verabschieden 

und gleichzeitig seinen Nachfolger vorzustellen. Die 

Personalabteilung hatte die Veranstaltung organisiert. 

Die Gästeliste war nach geschäftsbezogenen Ge-

sichtspunkten festgelegt worden. Unter den 300 gela-

denen Gästen befanden sich auch acht Familienange-

hörige des scheidenden Vorstandsvorsitzenden. Die 

Kosten des Empfangs trug das Geldinstitut. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die ge-

samten Kosten des Empfangs dem ausgeschiedenen 

Vorstandsvorsitzenden als Arbeitslohn zuzurechnen 

seien. Es nahm das Geldinstitut daher für die hierauf 

entfallende Lohnsteuer in Haftung. Das Finanzamt ar-

gumentierte, dass übliche Sachleistungen des Arbeit-

gebers aus Anlass der Verabschiedung eines Arbeit-

nehmers steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen, wenn 

die Aufwendungen des Arbeitgebers 110 € pro Gast 

überschreiten. Das Finanzgericht (FG) sah dies je-

doch anders: Es gab der Klage teilweise statt und 

nahm steuerpflichtigen Arbeitslohn nur an, soweit die 

Kosten der Feier auf den ausscheidenden Vorstands-

vorsitzenden selbst sowie seine Familienangehörigen 

entfielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der BFH hat die Revision des Finanzamts nun zurück-

gewiesen und die Entscheidung des FG im Wesentli-

chen bestätigt: Finanziert der Arbeitgeber eine Feier-

lichkeit, liegt nur dann Arbeitslohn vor, wenn es sich 

um eine private Feier des Arbeitnehmers handelt - 

nicht aber, wenn die Gäste anlässlich eines Fests des 

Arbeitgebers bewirtet werden. Ob es sich um ein Fest 

des Arbeitgebers oder ein solches des Arbeitnehmers 

handelt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls zu entscheiden. Dabei ist neben dem An-

lass der Feierlichkeit auch von Bedeutung, wer als 

Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste bestimmt, wer 

eingeladen ist, wo gefeiert wird und welchen Charakter 

das Fest hat. 

Im Urteilsfall hatte die Verabschiedung ganz überwie-

gend beruflichen Charakter - sie stellte den letzten 

Akt im aktiven Dienst des Arbeitnehmers dar. Mit der 

Verabschiedung ging zudem die Amtseinführung des 

Nachfolgers einher. Das Geldinstitut selbst war als 

Gastgeber des Empfangs aufgetreten und hatte die 

Gästeliste bestimmt. Der Empfang fand zudem in den 

Räumlichkeiten des Instituts statt. 

Hinweis: Der BFH hat zudem klargestellt, dass auch 

die auf den Vorstandsvorsitzenden selbst und seine 

Familienangehörigen entfallenden Kosten kein Arbeits-

lohn sind, weil die Teilnahme vom Arbeitgeber einge-

ladener Familienangehöriger gesellschaftlich üblich ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr awi Team 
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